
Herzlich Willkommen zur Info-Veranstaltung

Begabtenförderung berufliche Bildung



Klar kann ich noch mehr!
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Das Programm ist auf junge Leute in der 
beruflichen Startphase angelegt, um sie zu 
Weiterbildung und Aufstieg im Berufsleben zu 
ermutigen und die berufliche Bildung als 
gleichwertige Alternative zu fördern und 
anzuerkennen.
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Was ist das Weiterbildungsstipendium?

o Stipendienprogramm des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)

o Unterstützt Berufseinsteiger bei anspruchsvollen 
berufsbegleitenden Weiterbildungen, Fortbildungen
oder einem berufsbegleitenden Studium

o Unterstützung durch die Kammer oder zuständige Stelle, 
bei der das Ausbildungsverhältnis eingetragen war



BMBF
Bundesministerium für Bildung und Forschung

SBB
Stiftung

Begabtenförderung berufliche
Bildung

Zuständige Stellen
Duale Ausbildungsberufe

SBB
Gesundheitsfachberufe
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Besonderheiten des Weiterbildungsstipendiums

o Förderung der Berufseinsteiger

o Förderbeträge sind nicht rückzahlungspflichtig

Voraussetzung zur Beantragung von Förderungen

o wöchentliche Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden 
oder bei der Arbeitsagentur als arbeitssuchend gemeldet 
(im Leistungsbezug)



Wie lange wird man gefördert?

Förderung

Die maximale Förderdauer beträgt 3 Jahre

Aufnahmejahr 1. Folgejahr
bis 31.12. des
2. Folgejahres
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Wie hoch ist die maximale Fördersumme?

Förderung

höchstens 9.135 EUR innerhalb der 3 Jahre

3.045 
EUR

3.045 
EUR

3.045 
EUR
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Für jede Weiterbildung muss ein Antrag auf 
Förderung gestellt werden!

o Erst Antragseingang bei der Landwirtschaftskammer

o Dann Beginn der Weiterbildung

Achtung:

Der Antragseingang nach Beginn der Weiterbildung
schließt eine Förderung aus!



Was wird gefördert?

Anspruchsvolle Weiterbildungen

Förderung

 Aufstiegsfortbildung:
Meister, Techniker, Fachwirt

 Fachbezogenes:
Buchführung, Recht, Marketing etc.

 Fachübergreifende u. persönlichkeitsbildende 
Weiterbildung:
Fremdsprachen, EDV, Rhetorik, Zeitmanagement etc.

 Berufsbegleitende Studiengänge:           
Aufbauend auf erlerntem o. ausgeübtem Beruf
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Was wird nicht gefördert?

Förderung

 Vollzeitstudium
 Allgemeinbildende Schulabschlüsse
 Zweitausbildungen
 Kurse mit weltanschaulichen Themen
 Führerscheine
 Verdienstausfall
 Messebesuche
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Ihr Förderantrag

Adresse der LWK
Ihr Beschäftigungsverhältnis 
während der geplanten WB

bitte auch ausfüllen, wenn die 
Kammer der Veranstalter ist

bei Weiterbildungen in Blöcken: 
erster und letzter Tag eintragen
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Ihr Förderantrag

inklusive Prüfungsgebühren

0,15 EUR pro gefahrenem km 
entsprechend Routenplaner

ohne Nachweis: 24 EUR Tagegeld 
(nur wenn auch übernachtet wird)

nur notwendige Arbeitsmittel

Einmalig im ersten Förderjahr: 
gesondertes Formular
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Ihr Förderantrag 

Zuschüsse des Arbeitgebers für das
Bestehen der Weiterbildung oder
Zuschüsse aus dem Aufstiegs-BAföG

nur eigene Kontoverbindung 

nur gültig mit 
eigenhändiger Unterschrift
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Auch mit dem IT-Bonus 
darf der Förderhöchstbetrag 
von 9.135 EUR nicht 
überschritten werden!

Antragstellung nur in Verbindung 
mit einer Weiterbildungs-
maßnahme möglich!

Alle Bedingungen für den IT-
Bonus müssen erfüllt werden.

nur gültig mit Unterschrift

Ihr Antrag IT-Bonus
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Maßnahmekosten

+     Fahrtkosten

+     Aufenthaltskosten

+     Materialkosten

=     Summe

- Eigenanteil ( 10% )

- Zuschüsse Dritter

=     Förderbetrag

Welche Kosten werden gefördert?
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Nach der Weiterbildung…

…aber immer vor dem Förderende!

oRegelmäßige Teilnahme nachweisen (mindestens 80 %)
oRechnungen einreichen (Kopie)
oBelege chronologisch sortieren
oFahrkarten und Quittungen ggf. aufkleben

Keine „fliegenden Zettel“ einreichen!
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 unterschriebene 
„Vereinbarung über die
Förderung einer
Bildungsmaßnahme“

 Rechnungen an
Stipendiaten adressiert

 Originalfahrkarten bzw.
Fahrtkostenaufstellung

 Teilnahmenachweis 

Grundlagen für die Kostenerstattung
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Informationen auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer

www.landwirtschaftskammer.de/bildung/weiterbildungsstipendium
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Bilanz

Seit 1991 bis Ende 2024

Gut   
176.500

Aufnahmen

Gut
649 Mio. EUR
Fördermittel
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Klar geht es nach der Ausbildung noch weiter!

Noch Fragen?
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Ansprechpartner
Bei allen Fragen während der 
Förderung hilft Ihnen Ihre 
zuständige Stelle die

Landwirtschaftskammer NRW
Nevinghoff 40
48147 Münster

Frau Wewer
Tel. 0251 2376-292
bernadette.wewer@lwk.nrw.de

Frau Uphues
Tel. 0251 2376-297
charlotte.uphues@lwk.nrw.de

Allgemeines zum 
Förderprogramm erfahren
Sie auf der Website

Stiftung Begabtenförderung 
berufliche Bildung gGmbH

www.sbb-stipendien.de
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